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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2019/KU/034
öffentlich
12.09.2019
Herr A. Harpeng
Herr J. Banek

Neubau einer Kindertagesstätte

Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 16.09.2019 Gemeindevertretung Kummerow

Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Kummerow beschließt den Neubau ihrer Kindertagesstätte „Seebärchen“ 
in der Gemarkung Kummerow, Flur 11, Flurstück 14.

Sach- und Rechtslage:
§ 22 der KV Entscheidung der Gemeinde
Die Standortsuche in der Gemeinde Kummerow war ein komplexer und schwieriger 
Abwägungsprozess. Mit dem Beschluss wird dem Wohl der Kinder höchste Priorität 
eingeräumt. 

Der Bau der Kita wird unter den Vorbehalt der gesicherten Gesamtfinanzierung gestellt. 
Zur Finanzierung werden Fördermittel in Höhe von 692.947,50 € und eine 
Kofinanzierungshilfe in Höhe von 173.236,88 € beantragt. 57.745,62 € beträgt der 
Eigenanteil der Gemeinde Kummerow. Die verbleibenden Eigenanteile der Gemeinde 
werden über die Mieteinnahmen refinanziert. Die Gesamtkosten wurden mit 923.930,00 € 
veranschlagt.  

Finanzielle Auswirkungen:

Sachkonto:    Betrag
       €

Erg.-HH Fin.-HH
(investiv)

einmalig laufend Bemerkungen

Ausgaben:
5.7.3.00/0001.785200  923.930,00 x x

 
Einnahmen:
5.7.3.00/0001.681430 692.947,50 x x Förder-

ung
5.7.3.00/0001.681420  173.236,88 Kofi-

Hilfe

Anlagen:
Förderantrag



Betriebsnummer 

11111111111 
Aktenzeichen 

1 	1  111111111 

Mecklenburgjäll 
Vorpommern e"--- 

/ter/Wp+A 

Wird durch die Bewilligungsbehörde ausgefüllt 

Eingangsregistrierung 

Wird durch die Bewilligungsbehörde ausgefüllt. 

Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

Bauamt 

SG Kreisplanung 

Bereich Dorferneuerung 

Zum Amtsbrink 2 

17192 Waren (Müritz) 

- 

8 

Förderantrag 
Richtlinie für die Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL M-V) 

Der Förderantrag ist der Bewilligungsbehörde bis zum 31. August 

vorzulegen und soll sich auf einen Durchführungszeitraum nach 

dem 31. Oktober desselben Kalenderjahres beziehen. 

C3 Zutreffendes ankreuzen. Bitte beachten Sie die nebenstehenden Erläuterungen. 

Antragsteller 

Name 

Gemeinde Kummerow über Amt Malchin am Kummerower See 

Vorname(n) oder vertretungsberechtigte Person 

Straße, Nr. 

Am Markt 1 

Postleitzahl 	 Ort 

17139 	 1Malchin 

Telefon 	 Telefax 

03994-640355 	 103994-640333 

E-Mail 

harpeng@malchin.de  

Betriebsnummer 

7 13 Ich/wir habe/n noch keine Betriebsnummer. 

	  oder 	 
Betriebsnummer 

1111 
3 9 5 2 O4 7 0

1  0 1  2 1 
 2 

11111  

Die Betriebsnummer wurde mir/uns zugeteilt durch eine Behörde aus: 

9 ll Mecklenburg-Vorpommern 	oder: 1 

Meine/unsere Antragstellerstammdaten haben sich geändert: 

10 III ja 	 EI nein 

Abweichende Bankverbindung 

IBAN 	 BIC 

DE 1 6 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 71BYLADEM 1 0 0 1 

Kreditinstitut 

Deutsche Kreditbank AG, Neubrandenburg 

Kontoinhaber 

Il lt. Zeile 1 oder:1 

11 

12 

13 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Zeile 1: Bei natürlichen Personen Nachname, bei 
gemeinsamer Antragstellung durch Eheleute mit 
Zusatz „Eheleute"; bei juristischen Personen de-
ren Name (z. B. bei Firmen „Muster GmbH", bei 
Gemeinden „Gemeinde Musterdorf", bei einge-
tragenen Vereinen „Muster e. V."). 

Zeile 2: Bei natürlichen Personen der/die Vorna-
me(n); bei juristischen Personen oder sonst durch 
Dritte Vertretenen die vertretungsberechtigte 
Person (z. B. „Bürgermeisterin Frau Muster", 
„Geschäftsführer Herr Mustermann"). 

Zeilen 3 und 4: Anschrift des Antragstellers. Bei 
natürlichen Personen der Hauptwohnsitz, bei 
juristischen Personen der Geschäftssitz bzw. bei 
Gebietskörperschaften der Verwaltungssitz. 

Zeilen 5 und 6: Kommunikationsdaten, über die 
wir Sie für Rückfragen erreichen können. 

(D Die Entscheidung über Ihren Förderantrag 
wird Ihnen stets schriftlich mitgeteilt. 

Zeile 7: Wenn Ihnen noch keine Betriebsnummer 
zugeteilt wurde, fügen Sie dem Förderantrag bitte 
Anlage STB bei. Wenn Sie Ihren Wohnsitz nicht in 
Mecklenburg-Vorpommern haben, beantragen Sie 
die Betriebsnummer bitte in Ihrem Wohnsitzbun-
desland. 

CD Die Anlage STB enthält weitere Informationen 
über die Betriebsnummer und die Erfassung 
von Antragstellerstammdaten. 

Zeilen 8 und 9: Wenn Ihnen die Betriebsnummer 
im Förderzeitraum 2007 bis 2013 zugeteilt wurde 
und Sie erstmals einen Förderantrag für den För-
derzeitraum 2014 bis 2020 stellen, fügen Sie dem 
Förderantrag bitte Anlage STB bei. 

Zeile 10: Wenn sich Änderungen zu Ihren Stamm-
daten ergeben haben, fügen Sie dem Förderan-
trag bitte Anlage STB bei. 

Zeilen 11 bis 13: Angabe nur erforderlich, wenn 
die Zuwendung nicht auf das im Stammdatenbo-
gen angegebene Konto gezahlt werden soll (s. 
Erläuterung zu Zeilen 20 bis 22 der Anlage STB). 

(1) Eine Abtretung der sich aus einer Förderung 
ergebenden Ansprüche an Dritte ist grundsätz-
lich ausgeschlossen. 

Formular LM M-V 340.01.07 (5.2019) Dieses Formular finden Sie im Internet unter www.lm.regierung-mv.de/ile-formulare.  
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Zeilen 14 bis 38: Gefördert werden können: 

Flurbereinigung und Flurneuordnung 

- Maßnahmen zur Schaffung, Änderung, Verle-
gung oder Einziehung gemeinschaftlicher Anla-

gen i. S. v. § 39 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
- Maßnahmen i. 5. v. § 37 FlurbG, die der Verbes-

serung der ökologischen Funktionsfähigkeit im 

Verfahrensgebiet, dem Boden- oder Erosions-
schutz, der Bodenverbesserung, der Land-

schaftspflege, dem Denkmalschutz oder der 

Verbesserung der land- oder forstwirtschaftli-
chen Produktionsbedingungen dienen 

- Maßnahmen, die wegen einer völligen Änderung 
der bisherigen Struktur eines land- oder forst-
wirtschaftlichen Betriebes erforderlich sind 

- Planung, Vorbereitung und Begleitung der vor-
genannten Maßnahmen 

- Aufwendungen der Teilnehmergemeinschaft für 
die Herstellung wertgleicher Abfindungen 

- Aufwendungen der Tauschpartner für die Aus-
führung eines Freiwilligen Landtausches nach 

§ 103a FlurbG oder §§ 53 und 54 Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) 

- Aufwendungen der Teilnehmergemeinschaft für 
die Vermarkung der Grundstücke 

- der der Teilnehmergemeinschaft entstehende 
Verwaltungsaufwand 

- Aufwendungen der Teilnehmergemeinschaft für 

den Ausgleich von Wirtschaftserschwernissen u. 
vorübergehender Nachteile einzelner Teilneh-
mer (§ 51 FlurbG), Geldabfindungen (§§ 44 Abs. 

3 Satz 2, 50 Abs. 2 FlurbG) sowie Geldentschädi-
gungen, soweit diese Verpflichtungen nicht 

durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind 

Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastruk-
turen 
- Verbesserung der Infrastruktur in ländlichen 

Gebieten durch Investitionen in Straßen außer-
halb von Orten gemäß § 3 Nummer 3 Buchstabe 
b und Nummer 4 des Straßen- und Wegegeset-
zes Mecklenburg-Vorpommern 

Dorfentwicklung 

- Gestaltung von innerhalb des Ortes belegenen 
dörflichen Plätzen, Straßen, Wegen und Freiflä-

chen (nur Gemeinden und Teilnehmergemein-
schaften) 

- Abriss von Bausubstanz im Innenbereich und 
Entsiegelung brach gefallener Flächen (nur Ge-

meinden und Teilnehmergemeinschaften) 
- Schaffung, Erhaltung und Ausbau von dorfge-

mäßen Gemeinschaftseinrichtungen (Einrich-
tungen für soziale und kulturelle Zwecke, z. B. 
Begegnungsstätten für die ländliche Bevölke-
rung, Dorfgemeinschafts- und Gemeindehäuser, 
Heimatstuben) 

- Erhaltung und Gestaltung von Gebäuden (ohne 

Innenausbau), die ortstypisch sind und in ihrer ursprünglichen, das Dorf historisch prägenden Bauweise erhalten sind oder wiederhergestellt werden, im Hinblick 
auf Geschichte oder Tradition des Dorfes wertvoll sind, das Dorf mit positivem Einfluss auf das Ortsbild prägen oder einer anderen als der bisherigen Nutzung zu-

geführt werden (Umnutzung), wodurch ein bestehender Leerstand beseitigt oder ein künftiger Leerstand vermieden wird 
- Schaffung, Erhaltung und Ausbau von Mehrfunktionshäusern (Einrichtungen mit mehreren Zweckbestimmungen zur Grundversorgung der ländlichen Bevölkerung 

sowie für soziale und kulturelle Zwecke) 
- Schaffung, Erhaltung, Verbesserung und Ausbau von Freizeit- und Naherholungseinrichtungen für die lokale Bevölkerung (z. B. Vereins- und Clubhäuser, Freizeit-

treffs für alle Generationen, den lokalen Bedürfnissen ländlicher Orte entsprechende Spiel- und Bolzplätze, naturangepasste Badestellen u. ä.) 
- konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen im Zusammenhang mit den vorgenannten Vorhaben (nur Gemeinden und Teilnehmergemeinschaften) 

Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen  
- Schaffung, Erweiterung und Erneuerung von stationären (mit einer Verkaufsfläche von nicht mehr als 400 Quadratmetern) und mobilen Nahversorgungseinrich- 

tungen für Waren und Dienstleistungen des täglichen Bedarfs sowie Voruntersuchungen zur Wirtschaftlichkeit solcher Einrichtungen 
- Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für Arztpraxen und andere Einrichtungen der medizinischen Versorgung, die nicht über die lokalen Bedürfnisse der 

Bevölkerung in ländlichen Orten hinausgehen 
- Sanierung, Um- und Ausbau sowie Neubau von Kindertageseinrichtungen und allgemein bildende Schulen 

Kleine touristische Infrastruktureinrichtungen  
- Sanierung, Um- und Ausbau sowie Innenausbau von Ausstellungs-, Museums- oder anderen Gebäuden, die die Bereitstellung von Tourismusdienstleistungen und 

touristischen Informationen betreffen, soweit sie für die öffentliche Nutzung vorgesehen sind und außerhalb der Tourismusschwerpunkträume liegen 
- Anlage, Erweiterung und Erneuerung touristischer Wegeführungen einschließlich der damit im Zusammenhang stehenden begleitenden Infrastruktureinrichtun- 

gen, die deren Erreichbarkeit dienen oder deren Nutzung erleichtern oder begünstigen 
- Entwicklung und Herstellung konventioneller Publikationen für die Bereitstellung von Informationen über Tourismusdienstleistungen 

Fördergegenstand 

Flurbereinigung und Flurneuordnung 

14 Eil Herstellung gemeinschaftlicher Anlagen i. S. v. § 39 FlurbG 

15 13 Maßnahmen i. S. v. § 37 FlurbG 

16 D wegen völliger Änderung der Betriebsstruktur erforderliche Maßnahmen 

17 D Planung, Vorbereitung, Begleitung von Maßnahmen 

18 El Herstellung wertgleicher Abfindungen 

19 El Freiwilliger Landtausch (Vermessung und Vermarkung der Grundstücke) 

20 El Aufwendungen der Teilnehmergemeinschaft für nichtinvestive Aus-

führungskosten (Vermarkungsmaterial, Verwaltungsaufwand, sonstiges) 

Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturen  

21 D Investition in eine Straße gemäß § 3 Nr. 3 Buchstabe b StrWG M-V 

22 D Investition in eine Straße gemäß § 3 Nr. 4 StrWG M-V 

Dorfentwicklung 

23 D innerörtliche/r dörfliche/r Platz, Straße, Weg, Freifläche 

24 D Abriss, Entsiegelung von Flächen 

25 Ei dorfgemäße Gemeinschaftseinrichtung 

26 0 Erhaltung und Gestaltung eines Gebäudes, Umnutzung 

27 13 Mehrfunktionshaus 

28 D Freizeit- und Naherholungseinrichtung für die lokale Bevölkerung 

29 D konzeptionelle Vorarbeiten und Erhebungen 

Einrichtungen für lokale Basisdienstleistungen  

30 Ei stationäre Nahversorgungseinrichtung/diesbezügliche Voruntersuchung 

31 D mobile Nahversorgungseinrichtung/diesbezügliche Voruntersuchung 

32 D Schaffung der räumlichen Voraussetzungen für eine medizinische Ver-

sorgungseinrichtung zur Grundversorgung des lokalen Bedarfs 

33 D Kindertageseinrichtung 

34 0 allgemein bildende Schule 

Kleine touristische Infrastruktureinrichtungen  

35 D Ausstellungs-, Museums- oder anderes Gebäude für die Bereitstellung 

von Tourismusdienstleistungen und touristischen Informationen 

36 0 touristische Wegeführung 

37 D eine die touristische Wegeführung begleitende Infrastruktureinrichtung 

38 D Entwicklung und Herstellung konventioneller Publikationen 
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Beschreibung des Vorhabens 

Kurzbezeichnung des Vorhabens (Projektname) 

39 Neubau, Kneipp-Kindertagesstätte "Seebärchen" Kummerow 

Kurzbeschreibung des Vorhabens (Umfang und Zielsetzung) 

40 Die Kindertagesstätte der Gemeinde Kummerow ist gemeinsam mit 

dem Gemeindebüro in einem Altbau aus den 80-er Jahren des letzten 

Jahrhundert untergebracht. 

Das Gebäude ist einem schlechten Zustand, es weist einen riesigen 

Sanierungsstau auf. Die Kosten hierfür liegen nach der Kostenschätzung 

eines Ingenieurbüros über den Kosten eines Neubaues. 

Zur grundhaften Verbesserung des Zustandes hat sich die Gemeinde 

Kummerow deshalb entschlossen einen dem Stand der Technik ent-

sprechenden Neubau für 40 Kinder zu errichten. 

Die Kummerower Kindertagesstätte fühlt sich der Kneippschen Idee 

verpflichtet und versucht diese täglich anzuwenden. Mit dem Neubau soll 

dieses Konzept wesentlich ausgebaut und die Anzahl der entsprechenden 

Angebote für die Kinder sollen erhöht werden. Das Kneipp-Konzept stellt 

ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der Einrichtung dar. 

Der von der Gemeinde Kummerow beantragte Standort, Flur 11, 

Flurstück 14, schließt unmittelbar an die vorhandene Bebauung an. Er füllt 

die Lücke zwischen Wohnbebauung und Sportplatzgebäude. Aus Sicht der 

Gemeinde bietet die Bebauung dieses Standortes, die optimalen 

Voraussetzungen für die Errichtung einer neuen Kindertagesstätte. 

Er befindet sich in ruhiger für eine Kindertagesstätte optimalen Lage, hat 

keinen Durchfahrtsverkehr und bietet mit dem unmittelbar anschließenden 

Sportplatz perfekte Möglichkeiten für Sport und Spiel der Kinder. 

Die Luftqualität am neuen Standort, direkt am See,sind ebenfalls wesentlich 

besser als die Bedingungen am alten Standort mit häufigen Geruchs-

belästigungen durch die Landwirtschaft. 

Mit dem Neubau wird ein den Standard der gültigen ENEV, übertreffendes 

Gebäude geschaffen, des derzeitig noch genutzte Gebäude ist 

ungedämmt u.entspricht dem Standard der 80-er Jahre d.I.Jahrhunderts. 

Die Planung der neuen Kindereinrichtung erfolgt barrierefrei. 

Durchführungsort 

Landkreis 

MSE 
PLZ, Gemeinde 

117139 Kummerow 

 

Ortsteil 

Kummerow 

Straße, Hausnummer 

1
Seestraße 

Durchführungszeitraum 

Beginn 
	

Dauer 	 Fertigstellung 

01.07.2020 
	

118 Monate 	 120.12.2021 

Zeitplan 

08-2019-06-2020- Planung und Ausschreibung der Bauleistungen 

07-2020-12-2021- Durchführung der Bauarbeiten 

Zeile 39: Treffende Kurzbezeichnung des Vorha-
bens. 

Zeile 40: Verbale Beschreibung von Umfang, Qua-
lität, Zielsetzung und beabsichtigter Wirkung des 
vorgesehenen Vorhabens. Das heißt: was soll wie 
gemacht werden, welche Ziele bzw. Wirkungen 
sollen erreicht werden und gegebenenfalls wie 
bzw. durch wen sollen geförderte Gegenstände 
oder bauliche Anlagen betrieben und genutzt 
werden (einschließlich Beginn und Zeitraum der 
Nutzung). 

G) Die mit den Anlagen FNO, INF, DE, DEÖT, BAS 
und TOUR (s. Erläuterung zu Zeilen 98 bis 109) 
erhobenen Angaben müssen hier insoweit 
nicht wiederholt werden. 

Zeilen 41 und 42: Ort, an dem das Vorhaben 
durchgeführt wird. Bei ausschließlich immateriel-
len Vorhaben (z. B. Voruntersuchungen), die sich 
auf Investitionen beziehen, ist der Ort der Investi-
tion anzugeben. Bei Investitionen, die mehrere 
Orte betreffen (z. B. Wegebauvorhaben), ist der 
Ort anzugeben, in dem der größere Teil der Inves-
tition liegt. Bei Vorhaben, die nicht ortsgebunden 
sind, entspricht der Durchführungsort in der Regel 
der Anschrift des Antragstellers lt. Zeile 4. 

Zeile 43: Vorgesehener Zeitraum, in dem das 
Vorhaben durchgeführt wird. Geben Sie bitte den 
nach Ihrer Planung frühesten Termin für den 
Beginn, die ungefähre Dauer und den spätesten 
Termin für die Fertigstellung des Vorhabens an. 
Bitte berücksichtigen Sie bei Ihrer Planung, dass 

- Förderanträge der Bewilligungsbehörde grund-
sätzlich bis zum 31. August vorzulegen sind und 
sich auf einen Durchführungszeitraum nach dem 
31. Oktober desselben Kalenderjahres beziehen 
sollen und 

- das Vorhaben, soweit die betreffenden Ausga-
ben in die Förderung einbezogen werden sollen, 
aus haushalterischen Gründen in der Regel spä-
testens im November des Jahres, für das die 
Zuwendung kassenwirksam gewährt werden 
soll, abgeschlossen und bei der Bewilligungsbe-
hörde abgerechnet werden muss. 

Zeile 44: Bei Bauvorhaben ist der vorgesehene 
Zeitplan im Hinblick auf 

- Beginn und Ende erforderlicher Planungsarbei-
ten oder Voruntersuchungen, 

- Durchführung eines Vergabeverfahrens (Aus-
schreibung, Submission, Auftragsvergabe), 

- Baubeginn und Bauende/Bauabnahme, 

- gegebenenfalls Fertigstellung/Abrechnung von 
Teilen des Vorhabens (z. B. Bauabschnitte, funk-
tionsfähige Teile) sowie 

- Zeitpunkt des Nutzungsbeginns der baulichen 
Anlage 

anzugeben. 

43 

44 

41 

42 



Ausgaben 

Einzelansätze Nettobetrag Mehrwertsteuer Bruttobetrag 
(bei Hochbauten die 

Kostengruppen 100 bis 
700 der DIN 276) 

45 200 18.898,321 3.590,681 22.489,001 

46 300-400 524.961,341 99.742,661 624.704,001 

Euro 
	

Euro 
	

Euro 

Andere Förderungen 

Weitere Förderungen sind für die Durchführung des Vorhabens vorgesehen 

oder in der Vergangenheit für denselben Zweck bereits gewährt worden: 

65 111 nein 

66 

67 

68 

Ei ja, die Förderung... 

— ...wurde bereits gewährt am: 

— ...wurde bereits beantragt am: 

— ...wird voraussichtlich beantragt am: 

 

108.08.2019 

   

Art und Zweck der Förderung, Förderprogramm 

Kofinanzierungshilfe gemäß Richtlinie für die Gewährung von 

Kofinanzierungshilfen 

Höhe der Förderung 	 Bewilligende Stelle 

173.236,88 Euro  !Ministerium für Inneres und Europa 

69 

70 
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Zeilen 45 bis 55: Aufgegliederte Berechnung der 

gesamten mit dem Vorhaben zusammenhängen-

den Ausgaben. Bei Bedarf auf separatem Blatt. 

Zeile 56: Wenn das Vorhaben nicht in einem 

Haushaltsjahr abgeschlossen werden kann und die 

Auszahlung von Teilbeträgen der Zuwendung in 

verschiedenen Haushaltsjahren erfolgen soll, 

gliedern Sie die Übersicht über die beabsichtigte 

Finanzierung bitte entsprechend. Beachten Sie, 

dass nur Ausgaben als Grundlage für die Auszah-

lung der Zuwendung berücksichtigt werden, 

- die bereits tatsächlich entstanden sind (bezahlte 

Rechnungen) und 

- soweit die den Ausgaben zugrunde liegenden 

Leistungen bereits erbracht worden sind. 

Zeile 57: = Zeile 58 + Zeile 59. 

Zeile 58: Eigene finanzielle Mittel des Antragstel-
lers zur Finanzierung des Vorhabens. 

Zeile 59: Durch den Antragsteller aufgenommene 

Kredite zur Finanzierung des Vorhabens. 

Zeile 60: = Zeile 61 + Zeile 62. 

7 500 88.718,49 16.856,51 105.575,00 

600 32.547,90 	6.184,10 38.732,00 

700 111.285,71 21.144,29 132.430,00 

. "7 .71, A A A 	IT,I 	 • 4 . 	CAO ,1.41 
,i nne nen nni/ 

Haushaltsjahr 
Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung 

Haushaltsjahr 	Haushaltsjahr 

Zeile 61: Beantragte oder gewährte Zuwendungen 

durch andere Stellen des Landes oder andere 

juristische Personen des öffentlichen Rechts (z. B. 

Bundesrepublik Deutschland, Kommunen) zur 

Finanzierung des Vorhabens. Auch solche Mittel, 

die dem Antragsteller 

als Komplementärfinan-

zierung zur Absicherung 

des bei der Förderung 

nach der ILERL M-V 

verbleibenden Eigenan-

teils gewährt werden. 

Soweit andere öffentli-

che Zuwendungen im 

2019 	 2020 

Gesamt 

2021 

Euro 	 Euro.  

28.875,00 

Euro 	 Euro 

28.870,62 	57.745,62 
'e 

28.875,00 28.870,62 57.745,62 f 

86.625,00 86.611,88 173.236,881i 

86.625,00 86.611,88 173.236,881 

346.500,00 346.447,50 692.947,501! 

462.000,00 461.930,00 923.930,0e 
_ 	. 

4 

4 

4 

5 

51 

52 

53 

55 

Einnahmen 

57 Eigenmittel 

58 	eigene Mittel 

59 I—,  Kredite 

60,  Fremdmittel 

61 	Zuwendungen 

62 L.  Leistungen Dritter 

63 Zuwendung 

64 Summe 

Finanzierungsplan vor-

gesehen sind, sind auch 

die Zeilen 65 bis 70 

auszufüllen. Der Anteil 

der nationalen Kofinan-

zierung an der Zuwen-

dung nach der ILERL M-

V ist an dieser Stelle 

nicht anzugeben (s. 

Erläuterung zu Zeile 63). 

Zeile 62: Finanzielle Be-

teiligung Dritter (z. B. 

Stiftungsmittel, 	Spen- 
den), soweit nicht in 

Zeile 61 erfasst. Der An-

teil der nationalen Kofinanzierung an der Zuwen-

dung nach der ILERL M-V ist an dieser Stelle nicht 

anzugeben (s. Erläuterung zu Zeile 63). 

Zeile 63: Beantragte Zuwendung nach der ILERL 

M-V, einschließlich des bei ELER-mitfinanzierten 

Vorhaben aufzubringenden Anteils der nationalen 

Kofinanzierung an dieser Zuwendung, auch, so-

weit der Kofinanzierungsanteil gegebenenfalls 

durch den Träger des Vorhabens selbst getragen 

wird. 

G) Die Anlage KOFI enthält weitere Informatio-

nen zur Übernahme des nationalen Kofinanzie-

rungsanteils durch den Vorhabenträger. 

Zeile 64: = Zeile 57 + Zeile 60 + Zeile 63. 

Zeilen 65 bis 70: Wenn andere Zuwendungen im 

Finanzierungsplan (Zeile 61) vorgesehen sind oder 

für den gleichen Zweck früher gewährt worden 

sind, fügen Sie bitte dem Förderantrag eine Kopie 
des Bewilligungsbescheides bei oder reichen Sie 
sie unverzüglich nach. 
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Wirtschaftliche Tätigkeit 

Bei dem Antragsteller handelt es sich um ein Landwirtschafts-, Handwerks-, 

Handels- oder Industrieunternehmen, freiberuflich Tätigen oder sonstigen 

Gewerbetreibenden (z. 8. firmierend als GmbH, UG, AG oder e. G.): 

71 El nein 	 13 ja 

Die Grundstücke, baulichen Anlagen oder sonstigen Gegenstände, die das 

zu fördernde Vorhaben betreffen, werden derzeit oder zukünftig 

- gewerblich oder landwirtschaftlich genutzt (z. B. Räume als Ladenge-

schäft, Betriebssitz, Produktionsstätte, Büro oder Werkstatt) oder 

- an einen Dritten vermietet oder verpachtet oder sonst einem Dritten 

gegen Geldleistung zur Nutzung überlassen: 

72 EJ nein 	 N ja 

Einnahmen schaffende Vorhaben 

Im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden Nettoeinnahmen erzielt 

oder sollen künftig erzielt werden: 

73 E nein 	 N ja, die Nettoeinnahmen werden... 

— E] ...während der Durchführung erwirtschaftet 

75 
	 — EI ...nach Abschluss des Vorhabens erwirtschaftet 

Bezeichnung/Art. Höhe und Zeitraum der Einnahmen 

76 

Vorsteuerabzugsberechtigung 

Es besteht eine Vorsteuerabzugsberechtigung nach § 15 UStG: 

77 li nein 	 EI ja 

Zeilen 71 und 72: Wenn Unternehmen Zuwen-

dungen gewährt werden, unterliegt die Förderung 

den Bestimmungen über staatliche Beihilfen an 

Unternehmen. Handelt es sich bei dem Antrag-

steller um ein Landwirtschafts-, Handwerks-, 

Handels- oder Industrieunternehmen, freiberuf-

lich Tätigen oder sonstigen Gewerbetreibenden (z. 

B. firmierend als GmbH, UG, AG oder e. G.) oder 

steht das beantragte Vorhaben sonst im Zusam-

menhang mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit, 
fügen Sie dem Förderantrag bitte die Anlage BEI 
bei. Beachten Sie bitte folgende Hinweise: 

- Als Unternehmen gilt jede Einheit, unabhängig 

von ihrer Rechtsform, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausübt. 

- Eine Tätigkeit ist wirtschaftlich, wenn sie darin 

besteht, auf einem bestimmten Markt Waren 

oder Dienstleistungen anzubieten. 

- Eine fehlende Gewinnerzielungsabsicht oder der 

Status der Gemeinnützigkeit schließen eine wirt-

schaftliche Tätigkeit nicht aus. 

- Eine Nutzung im Zusammenhang mit einer wirt-

schaftlichen Tätigkeit liegt auch vor, wenn das 

Vorhaben betreffende Grundstücke, bauliche 

Anlagen oder sonstige Gegenstände durch den 

Antragsteller ganz oder teilweise für gewerbli-

che Zwecke genutzt (z. B. Ladengeschäft, Be-

triebssitz, Produktionsstätte, Büro oder Werk-

statt in einem geförderten Gebäude) oder ei-

nem Dritten entgeltlich zum Gebrauch überlas-

sen (z. B. Vermietung oder Verpachtung eines 

geförderten Gebäudes) werden. 

(D Die Anlage BEI enthält weitere Informationen 

über die Gewährung staatlicher Beihilfen an 

Unternehmen. 

Zeilen 73 bis 76: Als Nettoeinnahmen zählen alle 

Zuflüsse von Geldbeträgen, die unmittelbar von 

den Nutzern für die im Rahmen des Vorhabens 

bereitgestellten Waren und Dienstleistungen 

gezahlt werden, wie beispielsweise Gebühren, die 

unmittelbar von den Nutzern für die Benutzung 

der Infrastruktur, den Verkauf oder die Verpach-

tung/Vermietung von Grundstücken oder von 

Gebäuden entrichtet werden, oder Zahlungen für 

Dienstleistungen, abzüglich der im entsprechen-

den Zeitraum angefallenen Betriebskosten (Per-

sonal-, Wartungs- und Reparaturkosten, Mana-

gement- und Verwaltungskosten, Versicherung, 

Kosten des Verbrauchs von Rohstoffen und Ener-

gie, sonstige Verbrauchsgüter) und Wiederbe-

schaffungskosten für kurzlebige Anlagegüter. 

74 



Durchführungsvoraussetzungen 

Einen Beschluss über die Durchführung und Finanzierung des Vorhabens... 

78 El ...hat das zuständige Organ bereits gefasst am: 	110.12.2018 

79 13 ...wird das zuständige Organ voraussichtlich fassen am: 

Ich bin/wir sind zur Durchführung des Bauvorhabens berechtigt... 

so 	Eigentümer des Objektes 

81 D ...als langfristig nutzungsberechtigte/r Besitzer des Objektes 

82 

83 

84 

85 

Für das Vorhaben ist eine Baugenehmigung erforderlich: 

D nein 	 13 ja, die Baugenehmigung... 

— ...wurde bereits erteilt am: 

— ...wurde bereits beantragt am: 

— ...wird voraussichtlich beantragt am: 

   

   

101/2020 

 

   

Für das Vorhaben ist eine sonstige behördliche Erlaubnis erforderlich: 

D nein 	 Ei ja, die Erlaubnis... 

— ...wurde bereits erteilt am: 

— ...wurde bereits beantragt am: 

— ...wird voraussichtlich beantragt am: 1 	  

Art der Erlaubnis 

Erlaubnis erteilende Behörde 

Für das Vorhaben ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich: 

D nein 	 {]ja, die Umweltverträglichkeitsprüfung... 

— ...wurde bereits durchgeführt am: 
	106-08.2019 

— ...wird voraussichtl. durchgeführt am:1 

Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung 

Wird nachgereicht, lag zur Antragstellung noch nicht vor. 

Sonstige Angaben 

Der Förderantrag soll gegebenenfalls auf die Warteliste gesetzt werden: 

96 13 nein 	 [3 ja 

Sonstiges 

97 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 
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Zeilen 78 und 79: Nur auszufüllen von juristischen 

Personen, bei denen die Durchführung eines 

Vorhabens und dessen Finanzierung grundsätzlich 

eines Beschlusses des zuständigen Organs (z. B. 

Gemeindevertretung, Vorstand) bedarf. Bitte 

fügen Sie dem Förderantrag eine Kopie dieses 
Beschlusses bei oder reichen Sie sie unverzüglich 

nach. 

Zeilen 80 und 81: Nur auszufüllen bei Investitio-

nen in Grundstücke und bauliche Anlagen. Als 

Eigentumsnachweis ist ein Grundbuchauszug 
vorzulegen. Als Nachweis der Nutzungsberechti-
gung sind mit dem Eigentümer schriftlich getroff-

ene Vereinbarungen über die Nutzung (z. B. 

Pacht- oder Mietvertrag) vorzulegen. Da Zuwen-

dungsempfänger dazu verpflichtet werden, die 

geförderten Grundstücke und baulichen Anlagen 

für einen Zeitraum von mindestens zwölf Jahren 

dem Zuwendungszweck entsprechend zu verwen-

den, muss eine hinreichend langfristige Nut-

zungsberechtigung bestehen. 

(I) Soweit das Grundstück oder die bauliche 

Anlage innerhalb des Gebietes eines Verfah-

rens nach dem Flurbereinigungsgesetz oder 

dem Landwirtschaftsanpassungsgesetz liegt, 

kann durch den Antragsteller auf die Vorlage 

eines Eigentumsnachweises gegenüber der 

Bewilligungsbehörde, die zugleich Flurneuord-

nungsbehörde ist, verzichtet werden, wenn in 

dem Verfahren die Eigentumsverhältnisse 

festgestellt oder geordnet werden. 

Zeilen 82 bis 85: Wenn für die Durchführung des 

Vorhabens eine Baugenehmigung einzuholen ist, 

fügen Sie bitte dem Förderantrag eine Kopie der 
Baugenehmigung bei oder reichen Sie sie unver-
züglich nach. 

Zeilen 86 bis 91: Wenn für die Durchführung des 

Vorhabens eine sonstige behördliche Erlaubnis (z. 

B. naturschutz-, wasser- oder denkmalschutz-

rechtliche Genehmigung) einzuholen ist, fügen Sie 

bitte dem Förderantrag eine Kopie der Erlaubnis 
bei oder reichen Sie sie unverzüglich nach. 

D Wenn für die Durchführung des Vorhabens die 

Feststellung oder Genehmigung eines Plans 

über die gemeinschaftlichen und öffentlichen 

Anlagen gemäß § 41 des Flurbereinigungsge-

setzes Voraussetzung ist, kann durch den An-

tragsteller auf die Vorlage des Planfeststel-

lungsbeschlusses oder der Plangenehmigung 

gegenüber der Bewilligungsbehörde, die zu-

gleich Flurneuordnungsbehörde ist, verzichtet 

werden. 

Zeilen 92 bis 95: Wenn für die Durchführung des 

Vorhabens eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVP) nach dem Gesetz über die Umweltverträg-

lichkeitsprüfung oder dem Landes-UVP-Gesetz 

durchzuführen ist, fügen Sie bitte dem Förderan-

trag eine Kopie des Ergebnisses der Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei oder reichen Sie sie 

unverzüglich nach. 

Zeile 96: Anträge, die wegen fehlender Haus-

haltsmittel abgelehnt werden müssten, können 

auf eine Warteliste gesetzt und bei bis zur nächs-

ten Projektauswahlrunde gegebenenfalls frei 

werdenden Mitteln oder einmal bei der nächsten 

Projektauswahlrunde erneut berücksichtigt wer-

den. 

Zeile 97: Sonstige, für die Entscheidung über den 

Förderantrag erhebliche Angaben des Antragstel-

lers. 
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Anlagen 

98 13 Anlage FNO 
	

EJ Anlage INF 

99 13 Anlage DE / Anlage DEÖT 
	

13 Anlage BAS 

100 El Anlage TOUR 
	

II Anlage MWST 

101 EI Anlage STB 
	

13 Anlage KOFI 

102 D Anlage BEI 
	

[3 Anlage VERG 

103 3 Bewilligungsbescheid(e) anderer Förderung(en) 

104 D Beschluss des zuständigen Organs 13 RUBIKON-Auswertung 

105 IJ Erklärung nach Nr. 1.1.2 VV-K 	E Stellungnahme der RAB 

106 [3 Eigentumsnachweis 	 13 Nutzungsberechtigung 

107 3 Baugenehmigung 
	 D sonstige behördliche Erlaubnis 

108 3 Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung 

109 E Kostenberechnung/-schätzung 	13 Vergleichsangebote 

weitere Anlagen 

110 

Erklärung des Antragstellers 

• Ich/wir erkläre/n, dass die Angaben in diesem Förderantrag und in den 

mit dem Förderantrag eingereichten Anlagen vollständig und richtig sind. 

• Ich/wir erkläre/n, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde 

und auch nicht vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides oder der 

Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn begonnen wird; der 

Ausführung zuzurechnende Lieferungs- oder Leistungsverträge wurden 

noch nicht geschlossen. 

• Mir/uns ist bekannt, dass die folgenden Tatsachen subventionserheblich 

im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches sind und dass Subventionsbe-

trug nach § 264 des Strafgesetzbuches strafbar ist: 

Subventionserheblich sind die Angaben in diesem Förderantrag 

- über den Antragsteller und die Betriebsnummer (Zeilen 1 bis 10), 

- über das Vorhaben, den Durchführungsort und den Durchführungs- 

zeitraum (Zeilen 14 bis 44), 

- über den Finanzierungsplan (Zeilen 45 bis 64), 

- über andere Förderungen für das Vorhaben (Zeilen 65 bis 70), 

- über die wirtschaftliche Tätigkeit, Einnahmen schaffende Vorhaben 

und die Berechtigung zum Vorsteuerabzug (Zeilen 71 bis 77), 

- Über die Durchführungsvoraussetzungen (Zeilen 78 bis 95), 

- die Erklärung, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wurde 

und nicht vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides oder der 

Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn begonnen wird und 

- die Erklärung, dass die Angaben in diesem Förderantrag und in den mit 

dem Förderantrag eingereichten Anlagen vollständig und richtig sind. 

Subventionserheblich sind ferner die in den mit diesem Förderantrag 

eingereichten Anlagen als subventionserheblich bezeichneten Angaben. 

• Ich/wir werde/n der Bewilligungsbehörde unverzüglich anzeigen, wenn 

die für die Zuwendungsgewährung maßgeblichen, insbesondere die sub-

ventionserheblichen, Tatsachen sich ändern oder wegfallen. 

Zeilen 98 bis 109: Fügen Sie dem Förderantrag 
bitte bei: 

Anlage FNO wenn Zeile 14, 15, 16, 17, 18 oder 
19 angekreuzt ist (wenn Zeile 20 angekreuzt 
ist, ist die Anlage FNO nicht erforderlich). 

Anlage INF wenn Zeile 21 oder 22 angekreuzt 
ist. 

Anlage DE bzw. von öffentlichen Trägern (Ge-
meinden und Teilnehmergemeinschaften) An-
lage DEÖT wenn Zeile 23, 24, 25, 26, 27, 28 
oder 29 angekreuzt ist. 

Anlage BAS wenn Zeile 30, 31, 32, 33 oder 34 
angekreuzt ist. 

Anlage TOUR wenn Zeile 35, 36, 37 oder 38 
angekreuzt ist. 

Anlage MWST wenn es sich bei dem Antrag-
steller um eine Körperschaft des öffentlichen 
Rechts handelt (jedoch entbehrlich bei Dorf-
entwicklungsmaßnahmen von Gemeinden und 
Teilnehmergemeinschaften sowie wenn Zeile 
20 angekreuzt ist). 

Anlage STB wenn Zeile 7 angekreuzt oder in 
Zeile 10 „ja" angekreuzt ist oder die Betriebs-
nummer im Förderzeitraum 2007 bis 2013 zu-
geteilt wurde und Sie erstmals einen Förderan-
trag für den Förderzeitraum 2014 bis 2020 
stellen. 

Anlage KOFI wenn Zeile 35, 36, 37 oder 38 an-
gekreuzt ist und es sich bei dem Antragsteller 
um eine Körperschaft des öffentlichen Rechts 
handelt; außerdem wenn Zeile 30, 31, 32, 33 
oder 34 angekreuzt ist und es sich bei dem An-
tragsteller um eine Religionsgemeinschaft, de-
ren Gemeinde oder Gliederung handelt, die im 
Land Mecklenburg-Vorpommern den Status 
einer Körperschaft des öffentlichen Rechts er-
langt hat. 

Anlage BEI wenn in Zeile 71 oder 72 „ja" ange-
kreuzt ist. 

Anlage VEW wenn bei Bauvorhaben aus der 
beantragten Zuwendung auch Ausgaben für 
Planungsleistungen mitfinanziert werden sol-
len, die zum Zeitpunkt der Antragstellung be-
reits beauftragt worden sind. 

Bewilligungsbescheid(e) anderer Förde-
rung(en) wenn Zeile 66 ausgefüllt ist. 

Beschluss des zuständigen Organs wenn Zeile 
78 angekreuzt ist. 

RUBIKON-Auswertung und Erklärung nach Nr. 
1.1.2 VV-K wenn es sich bei dem Antragsteller 
um eine kommunale Körperschaft handelt; 
Stellungnahme der Rechtsaufsichtsbehörde 
(RAB) bei vorgenannten Antragstellern, wenn 
die dauernde Leistungsfähigkeit auf der 
Grundlage der Datenauswertung aus RUBIKON 
gefährdet oder weggefallen ist. 

Eigentumsnachweis wenn Zeile 80 angekreuzt 
ist 

Nutzungsberechtigung wenn Zeile 81 ange-
kreuzt ist. 

Baugenehmigung wenn Zeile 83 ausgefüllt ist. 

sonstige behördliche Erlaubnis wenn Zeile 87 
ausgefüllt ist. 

Ergebnis der Umweltverträglichkeitsprüfung 
wenn Zeile 93 ausgefüllt ist. 

Kostenberechnung/-schätzung eines Architek-
ten oder Ingenieurs oder mindestens 3 Ver-
gleichsangebote, auf deren Grundlage die 
Ausgaben lt. Zeilen 45 bis 55 ermittelt wurden. 
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Erklärung des Antragstellers (Fortsetzung) 

• Ich/wir habe/n das Merkblatt zur Datenverarbeitung und die Erklärung 

der Zahlstelle EGFL/ELER zur Erfüllung der Informationspflicht bei Erhe-

bung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person, welche 

im Internet unter www.lm.regierung-mv.de/ile-formulare  zur Verfügung 

stehen und auf Anforderung des Antragstellers als Papierexemplar oder 

per E-Mail von der Bewilligungsbehörde zur Verfügung gestellt werden, 

zur Kenntnis genommen und willige/n in die Verarbeitung personenbe-

zogener Daten ein. 

• Ich/wir habe/n folgende Hinweise zur Kenntnis genommen: 

Mit der Bewilligung einer Zuwendung wird der Zuwendungsempfänger 

unter anderem verpflichtet, 

- Aufträge für Leistungen, die aus der Zuwendung mitfinanziert werden 

sollen, nur unter bestimmten Bedingungen zu vergeben, 

- die Öffentlichkeit auf die Förderung in geeigneter Weise, in der Regel 

mindestens durch das Anbringen einer Erläuterungstafel, hinzuweisen, 

- gegenüber der Bewilligungsbehörde die Verwendung der Zuwendung 

und die Einhaltung der Vergabevorschriften durch Vorlage von Original-

belegen und -dokumenten nachzuweisen. 

Die Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen führt zum Verlust des An-

spruchs auf die Förderung und zur Rückforderung bereits gezahlter 

Beträge. 

Diese und weitere Bestimmungen sind Inhalt der Allgemeinen Nebenbe-

stimmungen für Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung 

(ANBest-ILE), die im Falle der Bewilligung einer Zuwendung zum Bestand-

teil des Zuwendungsbescheides werden. Die ANBest-ILE können im Inter-

net unter www.lm.regierung-mv.de/ile-formulare  eingesehen werden. 

Soweit vor dem Erlass eines Zuwendungsbescheides Aufträge vergeben 

werden, die aus der Zuwendung mitfinanziert werden sollen, gehört die 

Einhaltung der Bestimmungen über die Auftragsvergabe (siehe Nummer 

6 ANBest-ILE) zu den Zuwendungsvoraussetzungen. 

Zeile 111: Bei juristischen Personen Unterschrift 

durch die vertretungsberechtigte Person unter 

Angabe ihrer Funktion oder Dienststellung (z. B. 
„Bürgermeisterin", „Geschäftsführer"). 

    

  

Rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers 

 

111 

 

Datum 	 Name in Druckschrift 	 Funktion/Dienststellung 

08.08.2019 	Andre Ebeling 	 Bürgermeister 

 

 

Unterschrift 
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